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Nebenbestimmungen;
Die in der Genehmigung vom 04.11.08, Az.: BIM-K 0867/2003 enthaltenen Nebenbestimmun­
gen sind Bestandteil dieser Genehmigung. Dies gilt nicht für die Nebenbestimmungen II. Immis­
sions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen, VI. Luftverkehrsrechtlichen Nebenbe­
stimmungen sowie die III. Baurechtliche Nebenbestimmung Nr. 1 soweit diese sich auf die WEA 
07 (82) bezieht. Diese Nebenbestimmungen werden durch die nachfolgenden Nebenbestim­
mungen ersetzt.

Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm:

3.

Der Schallleistungspegel der beantragten Windkraftanlagen WKA 83 und WKA 84 Typ 
Vestas V90 darf zur Nachtzeit von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr im Nennleistungsbetneb 
(Mode 0) 103,53 dB(A) zuzüglich eines zulässigen Toleranzbereichs für die Serienstreu­
ung und die Unsicherheit der Vermessung nicht überschreiten.

Die beantragte Windkraftanlage WKA 82 Typ Vestas V90 darf
22-00 und 06'00 Uhr gemäß der Schallimmissionsprognose vom 18.05.2009 nur in schaH 
reduzierter Betriebsweise (Mode 2) mit einem maximal durchschnittlichen Schallleistungs- 
pegel von 100,20 dB(A) auf Grundlage der Vermessungsberichte

a) Fa. Kötter vom 24.01.2007, Prüfberichtsnummer: 29093-2 001 
b Fa. Windtest vom 12.10.2006, Prüfberichtsnummer: WT 531206 
c.) Fa. Windtest vom 12,04.2005, Prüfberichtsnummer; WT 4144/05

betrieben werden.

"s ^altümt^z^B^mWe^Zelt^hakuhO e^^en.^e^Schartun^ist gegerf'un'befugte 
rndefunglü s^tfent? du“ sw^d). £ Ausfall cdar Stdrung der automatischen 

Schaltung ist automatisch ein Alarm an die Fernüberwachung zu geben.

Die beantragten Windkraftanlagen WKA 82, 83 und WKA 84 vom Typ Vestas V90 dürfen 
keine Ton- und Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 aufweisen.

Für den nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsort darf der von den beantra9- 
ten Windkraftanlagen (WKA 82 - 84) erzeugte Immissionsanteil (unter Berücksichtigung 
(^r^esarntunsicherheit des ProgJsemodells) an Geräuschen den nachfolgenden Rioht- 

wert zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr nicht überschreiten:

IPA Auf dem Käulchen 10 in Gamlen nachts: 30 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschnft zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

Lärm 98).
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5. D,e aufgeze|chneten Wind- und Anlagendaten sind 1 Jahr aufzubewahren und auf Verlan 
^nd Genehmigun9sdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Kob- 

nz, yorzulegen. Die aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift
yorgeteg können. Es müssen mindestens dje parameterTndSe^rSdS
Windrichtung, Leistung und Drehzahl erfasst werden. vv.nageschwindigkeit,

7.

Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen - Schatten

Die beantragten Windkraftanlagen sind so zu betreiben, dass der Grenzwert der Beschat 
Sr1' r 3(° mnU!en pr0 Ta9 oder die astronomisch maS m^Besoha, 
RpSSt ^rst C!SelVOn 30 Stunden bzw- die tatsächliche meteorologische maximale 
Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Monaten
an allen Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller schattenwerfenden Windkraftanla 
gen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird. enwerrenoen wmdkraftanla-

T ,d+ürCh die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotoroberfläche 
sollen mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden.

9.

Arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Betnebaemnchturigen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein 
H erzu s.nd ausreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen Arbeitsbühnen und der
Sseln ^ mit Ge'ändem ^ Ha"d-' uÄSn a^at-

SiKd mit Gchutzeinrichtungen auszustatten, die den unbeabsichtigten Zugang
vnr dpmf Fhren here? V^n bewe9|ichen Tei|en verhindern oder die die beweglfchen Teile 9 
vordem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen. Die Schutzeinrichtungen

• müssen stabil gebaut sein
• dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen
• dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können
• müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben
' mfesen dlaBA1rbei!sz''klus nicht ^ notwendig einschränken 

.1®," dlehfur den E'nbau oder Austausch von Teilen sowie für die Wartunqsarbeiten
wobei ^tZug^ng^auf^JerffilrdteArbettnotwen^gen^Beretch beschränkt sein ntus^en'

1°- "^ne5ÄbS^^^^^

11' —ÄggL^^^^^

* St[|lstend^iededn9an9SetZen na°h elnem S,illsland’ ungeachtet der Ursache
für diesen

' ÄÄrSSÄT" ÄnderUn9 d6S tapda B. der Ge-
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sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung für die Beschäftigten nicht völlig 
gefahrlos erfolgen kann.

12 Bei Produktions-, Einstellungs- und Wartungsarbeiten am Arbeitsmittel müssen die Be­
schäftigten sicheren Zugang zu allen für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen 
Stellen haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein.

13 Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss eine Sprechverbindung zwischen Gondel und 
Bodenstelle funktionsbereit sein. Des Weiteren müssen Einrichtungen vorhanden sein mit 
denen im Gefahrenfall Hilfspersonen herbeigerufen werden können. Jede Begehung der 
Anlage sollte durch mindestens zwei Personen erfolgen.

14.

15,

Die Rettung von Beschäftigten ist sicherzustellen. Hierzu sind entsprechende Abseilvor­
richtungen inkl. erforderlichen Zubehörs in der Windkraftanlage vorzuhalten.

Nach Errichtung der Anlage ist vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß Maschi­
nenrichtlinie (Richtlinie 98/37 EWG) für die Windkraftanlage als Ganzes auszustellen. Die­
se ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsbeschreibung in der Windkraftanlage zur 
Einsichtnahme aufzubewahren.

Nach Rücksprache am 30.06.2009 mit dem Antragsteller werden die die beantragten ^ndkraff 
anlaqen (WKA 82 - 84) mit einem Personenaufzugskorb gemäß Anhang l der Richtlinie 
98/37/EG vom 06/1998 ausgestattet. Für derartige Anlagen gelten insbesondere folgende Auf­

lagen:

16 Aufzuqsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemäß An­
hang IV Teil A Nr. 16 der Maschinenrichtlinie. Sie dürfen erst betrieben v)'eJden’ t?achd®m 
eineAbnahmeprüfung durch eine zugelassene Uberwachungsstelle nach § 14 Abs. 1 Be­
triebssicherheitsverordnung durchgeführt wurde und in der Prufbescheimgung sicherheits­
technische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben werden.

17. Überwachungsbedürftige Anlagen (hier; Aufzug-ZBefahranlage) und ihre
in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des 
Betriebs durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen.

Der Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundla­
ge einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln. Bei der Festlegung der Prüffristen 
dürfen die Höchstfristen nicht überschritten werden.

Die ermittelten Prüffristen sind nach Überprüfung durch eine zugelassene Überwachungs­
stelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz, innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme unter Beifügung anlagenspezifi- 

scher Daten mitzuteilen.

Allgemeine Nebenbestimmungen:

18 Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Windkraftanlagen ist der Struktur- und Genehmi- 
qunqsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, formlos schriftlich anzuzei­
gen Die Anzeige muss mindestens 1 Woche vor der beabsichtigten Inbetriebnahme vor­

liegen.
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19' iSSS

Hinweise:

VoTaSgu'n^z^Ven^“

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet. 

Kobienz^übermMnUnd Genehmi9un9sdlrek»°" Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten;

Ort der Baustelle
Name und Anschrift des Bauherrn 
Art des Bauvorhabens
Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten 
Name und Anschrift des Koordinators
voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten

70MUwSSiCAhtliChe Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle
4,fg'werten nd Un,ernehmer oh"e Beschäftigte, die voraussichtlich auf der

schä^i^emdirere^rbeitgebe^täti'g werdet ZU beSte"en’ ^ 3Uf der BaUStelle Be-

Fur Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder
• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden,

^efä'hri^he^nberten ZU erSte"en U"d Besonders

' ^®'ten in °™ben “der Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder 
Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m

■ SS»
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III. Baurechtliche Nebenbestimmungen

1. Vor Baubeginn sind folgende Baulasten einzutragen;

WEA 07 (82) Vereinigungsbaulast: Flur 5, Flurstücke 
Abstandsbaulast; Flur 5, Flurstücke^?

/
fr

150, 151, 152,153 und 154

VI Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen
Die Errichtung der Windkraftanlagen erfordert Tages- und Nachtkennzeichnungen.

Die Windkraftanlagen sind als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen.

Für die TanPfikfirmzeichnuna sind die Rotorblätter jeder Windkraftanlage weiß/grau und im äu­
ßeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend 6 m orange/rot - 6 m 
weiß/qrau - 6 m orange/rot) zu markieren. Hierfür sind die Farbtone Verkehrsweiß (RAL 9016),
GrauSuRAL9002) Lichtgrau (RAL 7035). achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL
2009) oder Verkehrsrot (3020) zu verwenden. Um den erforderlichen Kontrast herzustellen sin 
Weiß mit Orange und Grautöne mit Rot zu kombinieren. Die Verwendung entsprechender Ta­
gesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten Farbfelder müssen orange/rot sein.

Am geplanten Standort können alternativ auch weiß
leren Lichtstärke von 20 000 cd ± 25 % (Typ A gemäß ICAO Anhang 14, Band 1, Punkt 6.3.3) in 
Verbindung mit einem 3 m hohen Farbhng orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 ^ begin­
nend in 40 + 5 m Höhe über Grund und je einem Farbfeld orange/rot von 6 m Lange an den 
Spteen der"Rotorblätter eingesetzt werden. Die weiß blitzenden Mittelle,stungsfeuer dürfen nicht

durch den Rotor verdeckt werden.

niP Mflrhtkpnnzeichnung soll aus Hindernisfeuern an den Blattspitzen (Blattspitzenhindernisfeu- 
er jeweils 10 cd) in Verbindung mit einem Hindernisfeuer (10 cd) auf dem Maschinenhausdach 
bestehen Bei dieser Ausführung muss durch Steuereinrichtungen sichergesteht werden, dass 
knmer das^iöchst^Blatt in einem Bereich ± 60" (bei 2-Blattrotoren ± 90“) von der Senkrechten 
an gemessen beleuchtet ist. Bei Stillstand des Rotors sind alle Spitzen zu beleuchten.

Die Nachtkennzeichnung kann alternativ angebracht werden durch Gefahrenfeuer (2000 cd) 

oder das Feuer "W-rot" (100 cd).

Die Rotorblattspitze darf das Gefahrenfeuer um bis zu 50 m, das Feuer W. rot um max. 65 m 

überragen.
qin sind jeweils (Tag bzw Nacht) versetzt auf dem Maschinenhausdach -gegebenenfalls auf

und jeweils gleichzeitig (synchron blinkend) zu be reten. Das
giefchzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer ^^^'"f^ftanlage wahre dteB«- 
Phase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt sind. Für das Feuer W-rot ist die Takttolge
1s hell- 05 s dunkel- 1s hell-1,5 s dunkel einzuhalten.

Ffir riip Fin und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf dieJ'lterna-
die bei einer ümfsldhelligke,t von 50-150

Lux schalten, zugelassen.

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer erfolgen. Bei 
LeuchtmW mft langer Lebensdauer (z. B. LED), deren Betriebsdauerzu erfassen rst, kann auf
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Ersätzfeuer verzichtet werden. Die Leuchtmittel sind nach Erreichen des Punktes mit 5 % Aus- 
fallwahrschemlichkeit auszutauschen.

umschalten^ Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz

Als Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kapazität einer Ersatzstromversorgung ist
wtri?rh7^ncfZli?rUnne Z-7U ■!?en’ dT der Anlagenbetreiber benötigt, um eine Stromversorgung 
wiederherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung sollte 2 Minuten nicht überschreiten

K*"nf;ichnu"9e" sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernishöhe zu 
aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. Dies gilt auch während der Bauphase, wenn 
noch kein Netzanschluss besteht. H ’

Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100,00 m über Grund mit einer Tageskenn­
zeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu verse-

Werden in einem besternten Areal mehrere WKA errichtet, können diese zu Windkraftanlagen- 
chrontsie^en30101609^35^ Werden’ Schaltzeiten und Blinkfolge aller Feuer sind dann zu syn-

mnfeuprtfnnrho dvr Nenn!ichtstärke bei weiß blitzenden Mittelleistungsfeuern und/oder Gefah- 
i^ h lst nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteoro­
logischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestim-
fahrfhinr|deS‘ f a,lgemei"e" Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen zu erfolgen. Vor Inbetriebnahme ist die Funktion der Schaltung der Be- 
feuerung durch eine unabhängige Institution zu prüfen. Das Prüfprotokoll ist bei der Ge- 
nehmigungsbehorde zu hinterlegen. aer

BefefrUJng’ die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM- Zentrale in
Ausfall ri^raR f r Rufnum,Per 069/786 62g bekannt zu geben. Der Betreiber hat den
durch dfeNOTAM7pn? Te^9,,cJ ZU beheben! Die forderliche Veröffentlichung 
durch die NOTAM Zentrale ist längstens für zwei Wochen sichergestellt. Sollte die Instand-
oerwmtpn Tpf T kUrZeren Ze|b;aum erfolgen, ist die gleiche Stelle unbedingt wieder unter der 
genannten Telefonnummer in Kenntnis zu setzen.

Da die Windkraftanlagen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden müssen, ist dem

Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
Fachgruppe Luftverkehr 

Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen

®ekannt9abe des Baubeginns unter Angabe des Aktenzeichens VIII/15 - 1903- 
880c mit folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen:

1) Name des Standortes (Gemarkung, Flur, Fist)
Stf d^°Idlinaten (Grad’ Min- und Sek- mit Angabe des Bezugsellipsoid FBessel 

Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen])
3) Hohe der Bauwerksspitze [m ü. Grund]
4) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN]
5) Art der Kennzeichnung (Beschreibung)
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Des Weiteren ist dem IBM ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer anzugeben, 
der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist.

Begründung:
Mit Datum vom 04.11.08, Az.; BIM-K 0867/2003 wurde Ihnen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von fünf Windkraftanlagen des Typs 
Enercon E-82, Nabenhöhe 84,5 m, Rotordurchmesser 82 m in der Gemarkung Gamlen erteilt. 
Unter dem 18.05.09 beantragen Sie die Erteilung einer Änderungsgenehmigung nach § 16 
BImSchG, da Sie beabsichtigen, den genehmigten Anlagentyp bei den WKA 82, 83 und 84 zu 
ändern. An Stelle des genehmigten Typs Enercon E-82, Nabenhöhe 84,5 m, Rotordurchmesser 
82 m sollen die WKA 82, 83 und 84 als Windkraftanlagen des Typs Vestas V-90, Nabenhöhe 80 
m, Rotordurchmesser 90 m, 2,0 MW errichtet und betrieben werden.

Die Zuständigkeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell ergibt sich aus § 1 Abs. 2 der Landesverord­
nung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 14.06.2002 (GVBI. 
S. 280) in der zur Zeit geltenden Fassung.

Die Prüfung sämtlicher Antragsunterlagen hat ergeben, dass unter Beachtung der vorstehenden 
die Voraussetzungen der §§ 6 und 16 BImSchG erfüllt sind. Es ist sichergestellt, dass die Pflich­
ten des Betreibers und die Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb 
der genehmigungsbedürftigen Anlagen erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschrif­
ten und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen nicht entge­
genstehen. Damit liegen die Voraussetzungen zur Erteilung der erforderlichen immissionss­
chutzrechlichen Genehmigung vor.

Die Zulässigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG. Die Nebenbestim­
mungen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, um die Erfüllung der Genehmigungs­
voraussetzungen sicherzustellen.

Allgemeine Hinweise:
Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von ihr eingeschlossen werden.

Unabhängig von der in diesem Bescheid festgesetzten Frist erlischt die Genehmigung, wenn die 
Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis 
aufgehoben wird (§18 Abs. 2 BImSchG).

Aufgrund § 15 Abs. 1 BImSchG sind Sie verpflichtet, jede Änderung der Lage, der Beschaffen­
heit oder des Betriebs der Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, einen Monat, 
bevor mit der Änderung begonnen werden soll, der SGD Nord, ReGA Trier, schriftlich an­
zuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter auswirken 
kann In diesem Anzeigeverfahren wird geprüft, ob die Änderung einer Genehmigung bedarf. 
Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG beizufügen, soweit die­
se für die Prüfung erforderlich sein können
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7^!d w b®absich,'9t,ist- den Betrieb der Anlage einzustellen, ist uns dies unter Andabe des

SteTwz^

Kostenfestsetzuna:

Sonderas'fi'h GhebÜhren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt' undVorsten^Be-^ 
sonderes Gebuhrenverzeichnis - vom 31.03.1993 (GVBI. S. 171 ff.) jeweils in der zurZeit rei­
tenden Fassung, folgende Gebühren und Auslagen erhoben; ’ ^

Immissionsschutzrechtliche Gebühr 1.750,00 EUR
Gebühren und Auslagen für die Mitwirkung 
von Fachbehörden:

Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz

552,32 EUR

Untere Bauaufsichtsbehörde 300,00 EUR
- Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 100,00 Euro

-Referat Luftverkehr­
sonstige Auslagen:

Porto 3,08 EUR

Summe: 2.705,40 EUR

ofNchtet niP 5n § 13 AtbS' 1 Zif?r 1 LGebG ZUr Zahlun9 d'eser Gebühren und Auslagen ver- 
nicfrt vor.0 6 Voraussetzun9en fur e,ne Gebührenfreiheit nach den §§ 7 und 8 LGebG liegen

Überwegen Sie daher den Gesamtbetrag in Höhe von 2.705,40 EUR unter Anoabe der 
Anordnungsnumm6!-10003495 und der Haushaltsstelle 5.6.1.0.1.431200 innerhalb der nächsten
Ccch“auf e,nesderaufSei,e 1 dieses Bescheides -

vonRatunen^ä^Tzu^beräcI^^hhgen*  ̂bei d6r dSr ^

^ der AmtsJjiandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen nicht als 
Auslagen gesondert berechnet werden und u.wBiiuungen niemals

' GebüehtnUSddnerrWirtSChaf,liChe ^ ^ ^ S°nSti9e Nuben der Abhandlung für den

Zur Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshand 
king für den Gebuhrenschuldner sollen nach einer Vorgabe des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten grundsätzlich die Errichtungskosten für die beantragte Anlage z^nde ge^werden.
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Gemäß §§ 6 und 7 des Besonderen Gebührenverzeichnisses sind außerdem die sonstigen Aus­
lagen sowie Auslagen und Gebühren für die Mitwirkung anderer Behörden zusätzlich zu erhe-

Bezüqlich der Kostenfestsetzung hat ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung (§80 
Abs. 2 Nr. 1 VwGO), so dass sich ein Zahlungsaufschub durch die Einlegung eines Widerspru­
ches nicht ergibt.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Co­
chem, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der 
Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

ben.

Rechtsbehelfsbelehrunq:

Thorsten Loosen


